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§ 15 NO JG Abrundung von
Jagdgebieten
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(1) Den Jagdaustibungsberechtigten benachbarter Jagdgebiete steht es frei, im Einvernehmen mit den beteiligten
Jagdausschissen oder Eigenjagdberechtigten auf die Dauer der Jagdrechtsausibung wirksame Vereinbarungen tber
die Bereinigung der Jagdgebietsgrenzen zu treffen, wenn dadurch eine fir die Ausubung der Jagd zweckmaRigere
Gestaltung des Jagdgebietes erreicht werden kann. Uber derartige Vereinbarungen sind die Grundeigentimer der
betroffenen Flachen und die Bezirksverwaltungsbehorde nachweislich zu verstandigen.

(2) Wenn jedoch die Grenzen anstofender Jagdgebiete so unglnstig verlaufen, dal? sich daraus unter Bedachtnahme
auf die vorkommenden Wildarten eine wesentliche, den jagdlichen Interessen entgegenstehende Beeintrachtigung des
Jagdbetriebes ergibt, so kann die Bezirksverwaltungsbehorde auf Antrag der Jagdgenossenschaften oder der
Eigenjagdberechtigten oder von Amts wegen die Abrundung der Jagdgebiete verfliigen. Zu diesem Zweck hat die
Bezirksverwaltungsbehérde nach  Maligabe vorhandener  Mdglichkeiten  zundchst  Grundflachen  der
aneinandergrenzenden Jagdgebiete auszutauschen. Sind solche Mdglichkeiten nicht gegeben, so hat die
Bezirksverwaltungsbehorde Grundflachen von einem Jagdgebiet abzutrennen und einem anderen anzugliedern.
Hiedurch darf jedoch das FlachenausmalR keines der betroffenen Jagdgebiete unter 115 ha sinken. Einseitig verfugte
Abrundungen dtrfen nicht mehr als 3 v.H., in keinem Fall jedoch mehr als 20 ha des Jagdgebietes, von dem diese
Abrundung erfolgt, umfassen. Bei Abrundungen durch Flachenaustausch ist nur die Differenz der Tauschflachen zu

bertcksichtigen.

(3) Grundflaichen gemalR8 9 Abs. 3, die ein Eigenjagdgebiet durchschneiden, zwischen Eigenjagdgebieten oder
zwischen Eigenjagdgebieten und der Landesgrenze liegen, sind von Amts wegen nach jagdfachlicher Zweckmaligkeit
zugunsten der Eigenjagdgebiete abzurunden. Solche Grundfldchen sind bei der Berechnung gemal3 Abs. 2 nicht zu
berucksichtigen.

(4) Fur die Ausubung des Jagdrechtes auf den im Zuge der Abrundung von einem Eigen- oder
Genossenschaftsjagdgebiet abgetrennten und einem Eigenjagdgebiet angegliederten Grundsticken ist ein Entgelt zu
entrichten, dessen Festsetzung in Ermangelung eines Ubereinkommens der Beteiligten durch die
Bezirksverwaltungsbehdrde unter sinngemal3er Anwendung der Bestimmungen des 8 14 Abs. 9 zu erfolgen hat.

(5) Hinsichtlich der Austibung des Jagdrechtes auf einem von einem Genossenschaftsjagdgebiet abgetrennten und mit
einem anderen Genossenschaftsjagdgebiet vereinigten Grundstick finden die fir ein gemeinschaftliches
Genossenschaftsjagdgebiet geltenden Bestimmungen sinngemald Anwendung.

(6) Wenn im Wege der Abrundung Grundstiicke von einem Eigenjagdgebiet abgetrennt und mit einem
Genossenschaftsjagdgebiet vereinigt werden, hat der Eigenjagdberechtigte Anspruch auf jenen Anteil am
Pachtschilling der Genossenschaftsjagd, der sich nach den Bestimmungen des 8 37 fir die von seinem Eigenjagdgebiet
abgetrennten und mit dem Genossenschaftsjagdgebiet vereinigten Grundstulicke ergibt.

(7) Ein Antrag auf Abrundung gemal3 Abs. 2 kann von den beteiligten Jagdgenossenschaften bzw.
Eigenjagdberechtigten nur im Rahmen eines Verfahrens nach den 88 12 und 16a bei der Bezirksverwaltungsbehdérde
eingebracht werden.

In Kraft seit 26.08.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/noe_jg_2/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/noe_jg_2/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/noe_jg_2/paragraf/37
https://www.jusline.at/gesetz/noe_jg_2/paragraf/12
file:///

	§ 15 NÖ JG Abrundung von Jagdgebieten
	NÖ JG 2 - NÖ Jagdgesetz 1974


